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1. Einleitung und Ausganglage 

1.1 Auftrag 

Cham steht vor einer grossen Chance. Mit dem Bau der Umfahrung Cham - Hünen-

berg (geplante Eröffnung 2018) bietet sich die einmalige Möglichkeit, das Zent-

rum von Cham inklusive der Zufahrtsachsen vom Durchgangsverkehr wirkungsvoll 

und nachhaltig zu entlasten; dies mit dem Ziel, das Chamer Zentrum als Lebens-

/Einkaufs- und Wohnort aufzuwerten. 

Im ersten Halbjahr 2006 wurden in einem Studienauftrag/Wettbewerb unter Be-

teiligung von vier interdisziplinären Teams Ideen und Lösungsansätze für die Auf-

wertung des Chamer Zentrums gesucht. Hierbei wurde grossen Wert auf einen ge-

samtheitlichen Planungsansatz gelegt, der städtebauliche, gestalterische und ver-

kehrliche Aspekte miteinander verbindet. Aus diesem Studienauftrag ging das 

Projekt „LORZE“ des Teams asa/ryffel/vogt als Sieger hervor. 

Im Dezember 2006 erteilte der Gemeinderat Cham der asa AG den Auftrag, basie-

rend auf dem Ergebnis des Studienauftrages „Öffentliche Strassenräume und  

Plätze“ vom Juni 2006, einen neuen Kernrichtplan - im Sinne eines Quartierges-

taltungsplanes (QGP), welcher als behördenverbindlicher, kommunaler Richtplan 

vom Gemeinderat festgesetzt werden kann - zu erarbeiten. Dieser soll den kom-

munalen „Kernrichtplan 1990“ ersetzen.  

1.2 Studienauftrag „Gestaltung öffentliche Strassenräume und Plätze“ 

Der Gemeinderat Cham hat am 26. Juni 2006 den Bericht des Beurteilungsgremi-

ums „Studienauftrag Öffentliche Strassenräume und Plätze“ zur Kenntnis ge-

nommen (vgl. Bericht des Beurteilungsgremiums vom Juni 2006).     

1.3  Umfahrung Cham – Hünenberg 

Am 4. Mai 2006 genehmigte der Kantonsrat Zug das Generelle Projekt der "Um-

fahrung Cham - Hünenberg" und   beschloss am 1. Juni 2006 einen Rahmenkredit 

von 230 Mio Franken für die weitere Planung, den Landerwerb und die Realisie-

rung aller vier Abschnitte A - D. 

Nachdem gegen den Kantonsratsbeschluss ein überparteiliches Komitee das Refe-

rendum ergriffen und eine Urnenabstimmung erzwungen hatte, sagten die 

Stimmberechtigen des Kantons Zug am 11. März 2007 „JA“ (50,34 %) zur Umfah-

rung und folgten damit der Empfehlung von Regierungs- und Kantonsrat. 
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1.4 Perimeter 

Der Perimeter des zu erarbeitenden Kernrichtplanes wurde aufgrund des rechts-

kräftigen Zonenplanes wie folgt definiert (vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Perimeter Kernrichtplan 

 

1.5 Vorgehen und Beteiligte 

Die Erarbeitung des neuen Kernrichtplanes stützte sich grundsätzlich auf die Er-

gebnisse des Studienauftrages „Öffentliche Strassenräume und Plätze“ vom Juni 

2006. Für die Auftraggeberin war es jedoch wichtig, dass gewisse Ergebnisse des 

Studienauftrages nochmals hinterfragt und vereinzelte Themenschwerpunkte ver-

tiefter bearbeitet werden konnten. Die Planungsarbeiten wurden deshalb von ei-

ner Begleitgruppe begleitet und in dieser reflektiert. Auf diese Art konnten auch 

Ideen aus anderen Studienauftragsprojekten nochmals diskutiert werden, um für 

den Kernbereich von Cham eine optimale Lösung zu finden.  
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Organisationsstruktur     

  Gemeinderat   

        
        

Begleitgruppe   Auftragnehmer  Gde-Kommissionen 

 Vertreter Gemeinde: 

. Ch. Meyer GR (Vorsitz) 

. U. Luginbühl GR 

. E. Staub (PL) 

. W. Toggenburger  

. P. Martinelli (Protokoll) 

Fachberatung: 

. A. Nussbaumer (Arch.) * 

. E. Zwahlen (Land.arch.) * 

. G. Vogt (Jury-Präsident) * 

. R. Pfenninger (Arch.) * 

. G. Muri Koller (Soziologie) 

Vertreter Kanton: 

. U. Lehmann (TBA) 

. G. Frey (Denkmalpflege) 

 

asa AG (Federführung): 

. P. Wenk (PL) 

. M. Eicher (Stv PL) 

Ryffel + Ryffel: 

. Th. Ryffel 

 . Planungskommission 

. Verkehrskommission 

* A. Nussbaumer und E. Zwahlen wurden im Verlauf des Prozesses durch G. Vogt und R. Pfenninger ersetzt. 

Abb. 2: Organisationsstruktur 

 

1.6 Planungsablauf 

Cham hat die Ortsplanung in den Jahren 2002 – 2007 revidiert. Dabei blieb der 

Kernrichtplan (behördenverbindliche Teil) des Kernzonen- und Richtplans von 1990 

vorerst weiterhin rechtskräftig. Der Gemeinderat hat kommuniziert, dass der 

Kernrichtplan ebenfalls revidiert werden soll. Dazu hat die Gemeindeversamm-

lung am 27. Juni 2005 den Kredit für den Studienauftrag für öffentliche Strassen-

räume und Plätze inkl. anschliessender Umsetzung in den Kernrichtplan beschlos-

sen. Der Studienauftrag wurde 2006 durchgeführt. Alle Arbeiten wurden im Som-

mer 2006 präsentiert und öffentlich ausgestellt. Der Kernrichtplan wurde erstellt, 

die beauftragte Begleitgruppe hat den Kernrichtplan im Januar 2008 verabschie-

det. Die Planung wurde im März 2008 in der Planungskommission und in der Ver-

kehrskommission beraten. Im März 2008 hat der Gemeinderat die Freigabe für 

die öffentliche Mitwirkung beschlossen. Im Juni 2008 hat der Gemeinderat die 

Kommunikationsschritte festgelegt, dies führte zu 5 intensiven Dialogveranstal-

tungen mit der Bevölkerung zwischen August 2008 und März 2009. Im Juni/Juli 

2009 wurde der Planungsstand 30 Tage öffentlich aufgelegt. Der Gemeinderat 

hat am 9. November 2009 die Entscheide zu den eingegangenen Anträgen ge-

fasst. Die Planung wurde in wenigen Punkten angepasst.  
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Ende Januar 2010 wurde die Planung dem Amt für Raumplanung zur Stellung-

nahme zugestellt. Die kantonale Stellungnahme wurde uns am 26. März 2010 zu-

gestellt (siehe Anhang 5.2).  

Die Planung des Kernrichtplanes wurden durch das kantonale Projekt der Umfah-

rung Cham Hünenberg und durch das Marketingkonzept der Parkstadt Cham zu-

sätzlich belastet. Aufgrund bevorstehender Urnenabstimmungen hat der Gemein-

derat die vorläufige Sistierung des Kernrichtplanes beschlossen. Dieser Umstand 

führte dazu, dass der Gemeinderat einerseits eine Konsultativabstimmung betref-

fend Unterbrechung Bärenbrücke und andererseits eine Urnenabstimmung zu 

Stadtentwicklungsstrategie durchgeführt hat. Die beantragte Unterbrechung Bä-

renbrücke wurde an Konsultativabstimmung vom 13. Juni 2010 deutlich abge-

lehnt. Am 27. November 2009 wurde der Stadtentwicklungsstrategie zugestimmt, 

gleichzeitig die Umbenennung zur Stadt Cham sowie der Marke ‚Parkstadt Cham’ 

abgelehnt. 

An der Strategiesitzung vom 8. März 2011 hat der Gemeinderat beschlossen, den 

Kernrichtplan zum Erlass vorzubereiten. Der Planungsinhalt sollte nicht grundsätz-

lich neu hinterfragt werden, sondern es sollten insbesondere die beiden negativen 

Urnenabstimmungen berücksichtigt und auch die Zeithorizonte in den Projektblät-

tern überprüft werden. Ebenfalls wurde geprüft, ob die kantonale Stellungsnah-

me vom 26. März 2010 Konsequenzen auf den Planungstand hat.  

Die einzelnen Planungsschritte: 

27. Juni 2005 Kredit für Studienauftrag (Gemeindeversammlung) 

30. Januar 2006 Start Studienauftrag „Öffentliche Räume und Plätze“ 

8. Juni 2006 Entscheid des Beurteilungsgremiums 

27. Juni – 14. Juli 2006 Ausstellung im Mandelhof 

1. Juli 2006 Präsentation am Strassenfest 

18. Dezember 2006 Weiteres Vorgehen aufgrund Resultat Studienauftrag 

30. Januar 2008 Verabschiedung Kernrichtplan in Begleitgruppe  

4. März 2008 Beratung in Planungskommission, Verkehrskommission 

17. März 2008 Freigabe für Mitwirkung (Gemeinderat) 

23. Juni 2008 Festlegung Kommunikation (Gemeinderat) 

Aug. 08 – März 09 5 Dialogveranstaltungen 

15. Juni 2009 Infoveranstaltung für Bevölkerung  

(inkl. Parkstadt Cham) 

15. Juni – 14. Juli 2009 30 Tage öffentl. Mitwirkung, Anträge an Gemeinderat  

17. November 2009 Entscheide bezüglich Anträge (Gemeinderat) 

Januar 2010 Bereinigung Kernrichtplan 
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26. Januar 2010 Einreichung zur Stellungnahme an die Baudirektion 

26. März 2010 Stellungnahme der Baudirektion 

13. Juni 2010 Konsultativabstimmung zur Unterbrechung Bärenbrücke  

8. März 2011 Gemeinderat beschliesst die Weiterbearbeitung bzw. 

Vorbereitung für den Erlass 

2. Mai 2011 Beratung in Planungskommission für Erlass durch den 

Gemeinderat 

Juli/August 2011 Bereinigung 

30. August 2011 Erlass durch Gemeinderat 

1.7 Mitwirkung 

Der Gemeinderat hat den Kernrichtplan mit Beschluss vom 17. März 2008 für die 

Mitwirkung freigegeben. Vor der Mitwirkung fanden zwischen August 2008 und 

März 2009 fünf Dialogveranstaltungen sowie am 16. Juni 2009 eine Informations-

veranstaltung für Bevölkerung statt. Die Unterlagen zum Kernrichtplan wurden 

während 30 Tagen im Mandelhof ausgestellt, im Auflagezimmer aufgelegt und 

auch unter www.cham.ch zugänglich gemacht. 

Während der Mitwirkung sind beim Gemeinderat neun Schreiben eingegangen. 

Die Hauptinhalte sind in der Tabelle im Anhang 5.3 zusammengefasst. 

Nachstehend erfolgt ein Überblick über die Hauptergebnisse der Mitwirkung: 

- Am 13. Juni 2010 wird der Gemeinderat eine Konsultativabstimmung betref-

fend Zentrumsgestaltung und Unterbrechung der Bärenbrücke durchführen. 

- Im Kernrichtplan ist die Option für ein unterirdisches Parkhaus unter dem Kir-

chenplatz vorzusehen. 

- Die Unterbrechung der Brücke beim Stauwehr ist als Ausgangslage ebenfalls im 

Kernrichtplan darzustellen. 

1.8 Stellungnahme der Baudirektion 

Ende Januar 2010 wurde der Kernrichtplan dem Amt für Raumplanung zur Stel-

lungnahme zugestellt. Die kantonale Stellungnahme wurde uns am 26. März 2010 

zugestellt (vgl. Anhang 5.2).  

Am 2. Mai 2011 hat die Planungskommission den Planungsstand des Kernrichtpla-

nes (nach negativem Abstimmungsergebnis zur Unterbrechung Bärenbrücke) und 

die Stellungnahme der Baudirektion besprochen. Gleichzeitig wurde beschlossen, 

in welchen Punkten die Planung überarbeitet werden soll. Für Details verweisen 

wir auf Anhang 5.2. Hauptsächlich wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

- Der Kernrichtplan gilt als Quartiergestaltungsplan. Somit liegt die abschliessen-

de Kompetenz beim Gemeinderat Cham. 



Gemeinde Cham, Kernrichtplan 

9 

- Der Begriff „Begegnungszone“ wird ersetzt durch „Siedlungsorientierte Stras-

sen- und Platzgestaltung“ 

- Die Haltestellen für den Bus werden aus dem Teilplan Verkehr gestrichen 

1.9 Konsultativabstimmung Unterbrechung Bärenbrücke 

Beim Siegerprojekt und bei der Weiterbearbeitung des Kernrichtplanes war die 

vorgesehene Unterbrechung der Bärenbrücke für den Individualverkehr der zent-

rale Gedanke. Aufgrund der Relevanz und der Resonanz hat der Gemeinderat be-

schlossen die Frage der Unterbrechung der Bärenbrücke anlässlich einer Konsulta-

tivabstimmung zu klären. Die beantragte Unterbrechung der Bärenbrücke wurde 

an der Konsultativabstimmung vom 13. Juni 2010 deutlich abgelehnt. Deshalb 

wurden für den Erlass durch den Gemeinderat sämtliche Aussagen betreffend Un-

terbrechung der Bärenbrücke aus dem Kernrichtplan entfernt. Dieses Streichen ist 

die logische Konsequenz aus der Konsultativabstimmung. 

 

 

 

2. Über- und nebengeordnete Planungen  

Folgende relevanten, über- und nebengeordneten Planungserlasse sind in die Er-

arbeitung des Kernrichtplanes eingeflossen bzw. wurden berücksichtigt: 

- Kantonaler Richtplan vom Januar 2004 

- Kantonsratsbeschluss betreffend Anpassung Kantonaler Richtplan vom 26. Nov. 

2009; Teil Busverkehr / öffentlicher Feinverteiler 

- Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft vom 3. April 2006 

- Kommunaler Richtplan Verkehr vom 3. April 2006 

- Zonenplan vom 31.10.2007 (genehmigt vom RR am 20.03.2007) 

- Inventarkarte Schutzobjekte vom 14.03.2005 
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3. Kernrichtplan Cham 

3.1 Allgemeines  

3.1.1 Handlungsspielraum und Zeithorizont  

Der Kernrichtplan - als behördenverbindliches Planungsinstrument - zeigt die ge-

wünschte Entwicklung des Chamer Zentrums auf für den Zeithorizont der nächsten 

20-25 Jahre. Dabei spielt die Eröffnung der Umfahrung Cham - Hünenberg im Jahr 

2018 zwar eine zentrale, nicht jedoch die einzige Rolle. Neben Aussagen zum Ver-

kehr und zur gewünschten Gestaltung der Strassen-/Freiräume werden im Kern-

richtplan auch Aussagen zur baulichen Entwicklung gemacht. Währenddem die Er-

öffnung der Umfahrung betreffend Verkehrsführung und Gestaltung der Stras-

sen/Freiräume ganz neue Möglichkeiten schafft, wurde bezüglich Bebauung auf-

grund des mehrheitlich guten Zustandes der vorhandenen Bausubstanz ein  

eher pragmatischer Ansatz gewählt. 

3.1.2 Aufbau 

Der Kernrichtplan Cham besteht aus nachstehenden drei Teilen: 

- 2 Teilrichtpläne: Teilrichtplan Verkehr / Teilrichtplan Bebauung und Freiraum 

- 14 Projekt- und Aufgabenblätter 

- Erläuternder Bericht 

 

 
Abb. 3: Aufbau Kernrichtplan  
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3.1.3 Einbettung des Kernrichtplanes / Abstraktionsebenen 

Das Instrument Kernrichtplan ist nur eines von zahlreichen Planungsinstrumenten 

zur Steuerung der Entwicklung von Cham. Wie es eingebettet ist und wie die Zu-

sammenhänge zu vorangehenden aber auch zu nachkommenden Planungen sind, 

wird in nachstehender Schemaskizze dargestellt. 

 

Abb. 4: Einbettung Kernrichtplan und Zusammenhänge 
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3.2 Teilrichtplan „Verkehr“ (vgl. Anhang 4.1) 

Die Inhalte und Festlegungen des Teilrichtplanes „Verkehr“ stützen sich insbeson-

dere auf das Ergebnis des Studienauftrages „Öffentliche Strassenräume und Plät-

ze“ vom Juni 2006 (vgl. Pläne im Anhang 5.3) sowie die Aussagen zum Verkehr 

des Kommunalen Richtplanes Verkehr vom 3. April 2006. Neben der MIV-

Verkehrsführung und der Erschliessung der Parkierungsanlagen wurden auch die 

Fuss- und Radwegnetze überprüft und wo nötig ergänzt.  

Die Unterbrechung der Bärenbrücke, welche ein zentraler Gedanke des Wettbe-

werbsprojektes war - wurde an der Konsultativabstimmung vom 13. Juni 2010 

deutlich abgelehnt. Im Kernrichtplan wurden deshalb alle diesbezüglichen Aussa-

gen entfernt und auch auf die ursprünglich angestrebte „Begegnungszone“ im 

Kern wurde verzichtet. Erst recht wird – um den Durchfahrtswiderstand zu erhöhen 

und den Durchgangsverkehr auf die Umfahrung zu lenken – neben den notwendi-

gen Pförtneranlagen an den Ortseingängen für die Strassen und Plätze im eigent-

lichen Zentrum eine siedlungsorientierte Neugestaltung angestrebt. Damit sollen  

die negativen Auswirkungen des motorisierten Verkehrs generell reduziert, die 

Attraktivität und die Sicherheit für den Langsamverkehr erhöht und die Attraktivi-

tät für die an den Hauptachsen liegenden Geschäfte und Wohnungen erhöht wer-

den. Im Kernrichtplan wird hierfür die Bezeichnung „Siedlungsorientierte Strassen- 

und Platzgestaltung mit der Möglichkeit, dass Zufussgehende flächig queren kön-

nen“ verwendet. 

Es wurde bewusst darauf verzichtet, das im kantonalen Richtplan eingetragene 

„Hauptnetz des ÖV-Feinverteilers“ (Buslinien und Haltestellen) im Plan darzustel-

len, da die Planungshoheit hier beim Kanton liegt und das Netz laufenden Anpas-

sungen unterworfen ist. Selbstverständlich besteht bei der Umsetzung der Mass-

nahmen, welche das ÖV-Hauptnetz betreffen, ein Koordinationsbedarf mit dem 

kantonalen Amt für öffentlichen Verkehr und die Interessen des ÖV sind gebüh-

rend zu berücksichtigen.  

3.3 Teilrichtplan „Bebauung und Freiräume“(vgl. Anhang 4.2) 

3.3.1 Grundlegendes 

Die Inhalte und Festlegungen des Teilrichtplanes „Bebauung und Freiräume“ stüt-

zen sich auf folgende Analysen bzw. Aspekte: 

- Städtebauliche Betrachtung, Muster und Merkmale 

- Pragmatische Einschätzung des angezeigten Strukturwandels in den nächsten 

20-25 Jahren (Planungshorizont Kernrichtplan), aufgrund des Zustandes der vor-

handenen Bausubstanz 

- Chancen, die sich durch die Umfahrung Cham-Hünenberg für den öffentlichen 

Raum eröffnen (Ergebnis Studienauftrag „Öffentliche Strassenräume und Plät-

ze“ vom Juni 2006) 
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Die Baumstandorte basieren auf dem Baumkataster der Gemeinde. Bei der Bear-

beitung wurden zum Teil erhebliche Diskrepanzen zur Ist-Situation festgestellt. 

Wir haben uns im Kernrichtplan deshalb im Wesentlichen auf die Darstellung der 

stadträumlich relevanten sowie auf den öffentlichen Raum wirkenden Bäume be-

schränkt. Die einzelnen Baumstandorte sind jedoch ohne Gewähr.  

3.3.2 Städtebauliche Betrachtung, Muster und Merkmale 

Obwohl mit der Gründung des „Städtli“ im Jahr 1360 (Marktrecht) der Grundstein 

für eine „Konkurrenzstadt“ zur Stadt Zug gelegt wurde 1, hat Cham in der Folge 

keinen mittelalterlichen Stadt-Topos entwickelt. Die Burg St. Andreas konnte of-

fenbar ihre Rolle als Katalysator für eine Stadtentwicklung, wie sie vielerorts 

stattgefunden hatte, nicht entfalten.  

Der Blick auf die drei nachstehenden Karten zeigt, dass Cham bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts aus einem losen Muster von landwirtschaftlichen Höfen, Mühlen ent-

lang der Lorze sowie den beiden Schwerpunkten Kirche St. Jakob und Schloss St. 

Andreas bestand. Erst mit dem Bau der Eisenbahn (1864) hat sich - aufgrund be-

stehender Wasserrechte (Mühlen, Hammerschmiede) – eine Industrieachse entlang 

des östlichen Lorzeufers herausgebildet. 

 
Karte von Anselmier 1845 

 
Siegfriedkarte 1887 

 
Landeskarte 2006 

Abb. 5: Das Siedlungsbild von Cham im Vergleich 

 

Cham wird durch die Primärele-

mente „Lorze“ und „Eisenbahn“ 

in drei Segmente unterteilt (vgl. 

dazu nebenstehende Abbildung). 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Cham, 3 Segmente  

                                                
1 Quelle: J. Grünenfelder, Die ehemaligen Vogteien der Stadt Zug, Kunstdenkmäler des Kt. Zug,  

neue Ausgabe, Band II, 2006 

c) Städtli 

a) Park am See 

b) Kirchbüel 
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Die einzelnen Segmente weisen nachstehende Qualitäten auf: 

a)  Park am See 

Das Bahn-Trasse trennt ein Segment zum See hin ab; die funktionalen Verbindun-

gen zum Ort sind auf wenige Verbindungen beschränkt. Als Folge der herrschaftli-

chen Ansprüche der Schlossherren (St. Andreas) und Villenbesitzer (Villette), wel-

che keine direkte Nachbarschaft wünschten, hat sich eine grosszügige Parkland-

schaft herausgebildet. Der Eigennutz von damals erweist sich heute als Segen für 

Cham: die zusammenhängende Parklandschaft ist herausragend und weitgehend 

öffentlich begehbar. 

b)  Kirchbüel  

Auf dem Kirchbüel - Siedlungsteil westlich der Lorze – bildet die Kirche St. Jakob, 

mit Platz und umliegenden Häusern das historische und städtebauliche Zentrum. 

Der monumentale Barockbau thront auf dem Hügel über der Villette, mit Blick auf 

den See und die Alpenkulisse. 

Das Quartier im Kirchbüel beinhaltet fast alle öffentlichen Bauten von Cham: Kir-

chen, Stadthaus, Lorzesaal, Bahnhof, Klinik. Das Siedlungsmuster ist locker, stark 

durchgrünt und grösstenteils öffentlich zugänglich. Das Gelände um das alte Ge-

meindehaus und Stadthaus „Mandelhof“ bildet die „grüne“ Mitte von Cham und 

ist durch einen schönen Baumbestand geprägt. Die Räume sind ursprünglich flies-

send und offen, die blockrandartige neue Bebauung südlich der Luzernerstrasse 

versucht demgegenüber urbanen Raum zu schaffen, was leider zum Verlust der 

Sichtbezüge „Altes Gemeindehaus – See - Alpen“ geführt hat. 

Der Friedhof mit angrenzender Gärtnerei und anschliessendem Lorzeraum bilden 

einen prägnanten Grünraum, der historisch mit der Villette verbunden war (vor 

dem Bahn- und Villenbau u.a. Eigentum der Pfarrpfründe2) und ähnliche struktu-

relle Merkmale (Parkcharakter) zeigt. 

c) „Städtli“ - Ansätze zur Fabrikstadt 

Das Stadtgebiet östlich der Lorze wird als „Städtli“ bezeichnet. Diese zaghafte Be-

zeichnung trifft den Zustand des Siedlungsmusters genau. Im 19. Jahrhundert hat 

sich hier eine Industrieachse herausgebildet die in Ansätzen dem volkstümlichen 

Bild der Stadt nahe kommt: Bauten direkt am Wasser, teilweise enge Häuserab-

stände bzw. Strassenräume, Asphalt von Fassade zu Fassade.  

Das Einkaufszentrum im Zentrum dieses Stadtteils verunklärt allerdings die ge-

wachsene Struktur in mehrfacher Hinsicht. Einerseits imitiert es mit seiner inter-

nen Galerie das Ambiente einer Stadt, wendet sich aber als introvertiertes Gebilde 

auf drei Seiten von der eigentlichen Stadt ab. Eine Neuinterpretation (z. B. Öff-

                                                
2 Quelle: J. Grünenfelder, Die ehemaligen Vogteien der Stadt Zug, Kunstdenkmäler des Kt. Zug,  

neue Ausgabe, Band II, 2006 
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nung) des Einkaufszentrums im Bezug zum Ortsteil/Quartier „Städtli“ dürfte we-

sentlich zur Klärung und Aufwertung beitragen. 

Resumée: Park-Stadt Cham 

Zu Beantwortung der Frage in welche Richtung das Stadt-Bild von Cham entwickelt 

werden soll, hilft die Analyse der konstituierenden Elemente, welche stadtbildend 

sind, bzw. in Cham mehr oder eben weniger ausgeprägt sind. Zu diesen konstitu-

ierenden Elementen können gezählt werden (keine abschliessende Aufzählung): 

- Gestaltete Landschaft – öffentliche Parkanlagen: 

Villette (Gartenarchitekt Th. Froebel) und St. Andreas sind herausragende Park-

anlagen mit attraktiver Lage am See. 

- Monumentalbauten: 

Mit der Villa in der Villette (Architekt L. Zeugheer), der Burg/Schloss St. Andreas, 

der Pfarrkirche St. Jakob, dem Schulhaus Kirchbüel, den Klöstern Frauenthal und 

Heiligkreuz sowie der Papierfabrik verfügt Cham über zahlreiche prominente 

Monumentalbauten. 

- Zentrale Einrichtungen für Wirtschaft, Pflege und Bildung: 

Andreas-Klinik, Lorzensaal etc. 

- Dichte Stadt-Räume, belebte Strassen und Plätze: 

Weil sich in Cham kein mittelalterlicher Stadtkern entwickelt hat, ist die Erfah-

rung von räumlicher Dichte kaum oder nur in Ansätzen im Quartier„Städtli“ er-

lebbar.  

Diese kleine Übersicht zeigt, dass zahlreiche konstituierende Elemente, welche zur 

Stadtbildung beitragen, in Cham vorhanden sind. Herausragend ist dabei weniger 

die räumliche Dichte als das lockere Gewebe von Bauten und Parklandschaft – was 

mit dem Begriff „Park-Stadt Cham“ zusammengefasst werden kann. 

3.3.3 Pragmatische Einschätzung des angezeigten Strukturwandels  

Innerhalb des Perimeters des Kernrichtplanes hat in den vergangenen Jahren eine 

rege Bautätigkeit stattgefunden; zahlreiche Bauten sind neueren Datums und ste-

hen in den nächsten Jahren nicht zur Disposition. Angesichts des Planungshorizon-

tes des Kernrichtplanes von 20–25 Jahren, richtet sich der Fokus für eine Erneue-

rung der Bausubstanz auf einige wenige Gebiete: Knonauerstrasse, Sinserstrasse, 

Bahnhofgebiet. Für diese Siedlungsteile sind im Kernrichtplan einige Festlegungen 

getroffen worden, welche sich auf die vorangehende Analyse stützen. 

3.3.4 Chancen der Umfahrung Cham-Hünenberg für die Bebauung und Freiräume 

Die Chance der Umfahrung liegt in der Entlastung der Kantonsstrasse (insbesonde-

re Zuger- und Luzernerstrasse), welche heute das Zentrum von Cham belastet und 

die Aufenthaltsqualität stark einschränkt. Damit diese Entlastung langfristig wirk-

sam bleibt, wurde im Rahmen des Studienauftrages (2004) die Unterbrechung der 
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Bärenbrücke für den motorisierten Individualverkehr MIV vorgeschlagen und von 

Beurteilungsgremium und Gemeinderat als wirksame Massnahme für die nachhal-

tige Entlastung und Aufwertung des Kerns anerkannt. Diese wurde an der Konsul-

tativabstimmung vom 13. Juni 2010 jedoch deutlich abgelehnt.  

Die im Kernrichtplan nun vorgesehene „Siedlungsorientierte Strassen- und Platz-

gestaltung mit der Möglichkeit, dass Zufussgehende flächig queren können“ für 

die Strassen und Plätze im eigentlichen Zentrum ermöglicht dennoch eine teilwei-

se „Rückeroberung“ des öffentlichen Raumes; hier ist in den nächsten 20 Jahren 

Handlungsbedarf. Durch die sukzessive Umgestaltung der Strassenräume und Plät-

ze kann der öffentliche Raum für Fussgänger durchlässiger gestaltet und die Auf-

enthaltsqualität gesteigert werden. Die heute durch die Achse Zuger-Luzerner-

strasse zerschnittenen Siedlungsteile müssen wieder besser miteinander verbun-

den werden.  

Kirchplatz, Rigiplatz, Bärenplatz und Rabenplatz werden in das Raumgefüge mit-

einbezogen und ebenfalls neu gestaltet. Der Entwicklung und Erhaltung von Grün-

räumen wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die Umgestaltung des 

öffentlichen Raumes wird das vorhandene Bild der „Park-Stadt Cham“ sukzessive 

weiter verdichtet und an Ausstrahlung dazu gewinnen. 

3.4 Projekt- und Aufgabenblätter (vgl. Anhang 4.3) 

3.4.1 Grundlegendes 

Um die in den beiden Teilrichtplänen „Verkehr“ sowie „Bebauung und Freiräu-

me“ enthaltenen Ideen zu verdeutlichen und zu vertiefen, wurden für die wich-

tigsten Bereiche bzw. Aspekte sogenannte Projekt- und Aufgabenblätter erstellt. 

In diesen werden Aussagen gemacht zu Priorität, Gegenstand, Ziel, beteiligte Stel-

len, Federführung / Verantwortung, Zeithorizont, Art der Regelung / Massnahmen-

typ, Stand der Koordination, Ausgangslage, Vorgehen / Massnahme, Nächste 

Schritte, Abhängigkeiten / Koordinationsbedarf / Konflikte und Kosten. Sie dienen 

als „Handlungsanweisungen“ für die Behörden. 

Themenbereiche 

Die Projekt-/Aufgabenblätter sind nachstehenden Themenbereichen zugeordnet: 

- Siedlung – städtebaulich sensibler Bereich  

- Strassen und Verkehr – Verkehrsführung 

- Strassen und Verkehr – Gestaltung öffentlicher Raum 

- Verkehr – Öffentlicher Verkehr  

- Controlling - Kommunikation  

- Controlling - Lenkung 
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Zeithorizont 

Die in den Blättern gemachten Aussagen zur Terminierung von Planung und Reali-

sierung der einzelnen Projekte/Aufgaben entsprechen folgenden Zeithorizonten:  

- Kurzfristig  =  bis 2015 

- Mittelfristig  =  2015 – 2020 

- Langfristig  =  ab 2020  

- Fortlaufend  =  Daueraufgabe 

Stand der Koordination  

Die in den Projekt- und Aufgabenblättern gemachten Aussagen weisen einen un-

terschiedlichen Konkretisierungsgrad auf. Um diesem unterschiedlichen Grad an 

bereits erfolgter Interessenabwägung gerecht zu werden, sind die Aufgaben- und 

Projektplätter nach folgenden Kategorien gegliedert: 

- Vororientierungen bezeichnen mögliche Nutzungskonflikte. Es handelt sich um 

Tätigkeiten, die sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass 

umschreiben lassen. Es handelt sich um Projektideen, die weiterführende Pla-

nungen und Abklärungen benötigen. Vororientierungen binden die Behörden 

im Verfahren: Die Beteiligten setzen einander unaufgefordert in Kenntnis, 

wenn sich an den Umständen Erhebliches ändert.  

- Zwischenergebnisse umfassen raumwirksame Tätigkeiten, die noch nicht auf-

einander abgestimmt sind; oft handelt es sich um Nutzungskonflikte, die unbe-

reinigt sind. Erst nach weiteren Schritten werden die Vorhaben in ein konkretes 

Projekt überführt. Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren: Der 

Kernrichtplan beschreibt, was vorzukehren ist, um eine zeitgerechte Abstim-

mung zu erreichen.  

- Festsetzungen zeigen, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt 

sind. Der politische Wille zur Realisierung liegt vor. Festsetzungen stellen das 

Resultat ausgetragener Konfliktbereinigungen dar und umfassen jene Inhalte, 

die örtlich feststehen, in ihrer räumlichen Auswirkungen abgeschätzt werden 

können und eine Umschreibung erlauben, welche den Behörden den nötigen 

Ermessungsspielraum schaffen. Festsetzungen binden Behörden in der Sache 

und im Verfahren; sie fixieren konkret die Zuständigkeiten, die Aufgaben 

(Pflichten), den Zeitraum und die Tätigkeit.  
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3.4.2 Übersicht Projekt- und Aufgabenblätter 

Die nachstehend aufgeführten Projekt- und Aufgabenblätter bilden einen integ-

rierten Bestandteil des Kernrichtplanes. 

Nr Themengruppe Gegenstand Thema Prio-
rität 

1 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Bereich Bären-
brücke 

II 

2 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Neudorf 

I 

3 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Rigiplatz 

I 

4 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Aufwertung  
Bahnhofplatz 

II 

5 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung Innere Verdichtung  
Poststrasse 

II 

6 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Sinserstrasse 

I 

7 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Aufwertung Kirchplatz II 

8 Strassen und Verkehr - 
Verkehrsführung 

Betriebskonzept Haupt-
achsen Zentrum Cham / 
Gestaltung öff. Raum 

Siedlungsorientierte  
Strassen- und Platzgestal-
tung der Hauptachsen im 
Zentrum (Betriebs- und  
Gestaltungskonzept) 

I 

9 Strassen und Verkehr - 
Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Neugestaltung  
Zufahrtsachsen 

I 

10 Strassen und Verkehr - 
Gestaltung öff. Raum 

Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Beleuchtungskonzept  II 

11 Verkehr -  
Öffentlicher Verkehr 

ÖV-Erschliessung Ortsbus / Quartier-
erschliessung 

II 

12 Controlling -  
Kommunikation 

Adäquate Informationen Öffentlichkeitsarbeit I 

13 Controlling -  
Lenkung  

Kontrolle und Steuerung 
der Massnahmen 

Controlling  I 

14 Controlling -  
Lenkung  

Koordination  
Planungsprozesse 

Koordination mit Umfah-
rung Cham-Hünenberg 

I 
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4. Anhang 1: Kernrichtplan 

4.1 Teilplan Verkehr  

4.2 Teilplan Bebauung und Freiraum  

4.3 Projekt- und Aufgabenblätter  
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4.1 Teilplan Verkehr  
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4.2 Teilplan Bebauung und Freiraum  
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4.3  Projekt- und Aufgabenblätter  

Übersicht 

Nr Themengruppe Gegenstand Thema Prio-
rität 

1 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Bereich Bären-
brücke 

II 

2 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Neudorf 

I 

3 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Rigiplatz 

I 

4 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Aufwertung  
Bahnhofplatz 

II 

5 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung Innere Verdichtung  
Poststrasse 

II 

6 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Innere Verdichtung und 
Aufwertung Sinserstrasse 

I 

7 Siedlung - städtebaulich 
sensibler Bereich 

Innere Verdichtung und 
Gestaltung öff. Raum 

Aufwertung Kirchplatz II 

8 Strassen und Verkehr - 
Verkehrsführung 

Betriebskonzept Haupt-
achsen Zentrum Cham / 
Gestaltung öff. Raum 

Siedlungsorientierte  
Strassen- und Platzgestal-
tung der Hauptachsen im 
Zentrum (Betriebs- und  
Gestaltungskonzept) 

I 

9 Strassen und Verkehr - 
Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Neugestaltung  
Zufahrtsachsen 

I 

10 Strassen und Verkehr - 
Gestaltung öff. Raum 

Gestaltung öffentlicher 
Raum 

Beleuchtungskonzept  II 

11 Verkehr -  
Öffentlicher Verkehr 

ÖV-Erschliessung Ortsbus / Quartier-
erschliessung 

II 

12 Controlling -  
Kommunikation 

Adäquate Informationen Öffentlichkeitsarbeit I 

13 Controlling -  
Lenkung  

Kontrolle und Steuerung 
der Massnahmen 

Controlling  I 

14 Controlling -  
Lenkung  

Koordination  
Planungsprozesse 

Koordination mit Umfah-
rung Cham-Hünenberg 

I 
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5. Anhang 2:  allgemeine Unterlagen zur Information 

5.1 Entscheid Gemeinderat zu den Anpassungen des Kernrichtplanes  

 vom 30. August 2011 

5.2 Stellungnahme der Baudirektion zum Kernrichtplan vom 26. März 2010 

5.3 Tabelle Mitwirkung, Stand 17. November 2009 
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5.1 Entscheid Gemeinderat zu den Anpassungen des Kernrichtplanes  

vom 30. August 2011 
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5.2 Stellungnahme der Baudirektion vom 26. März 2010 
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5.3 Tabelle Mitwirkung, Stand 17. November 2009 
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